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Antrag
der Abg. Rainer Hinderer u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Gesamtkonzept zur Schaffung von 150 neuen Medizinstudien-
plätzen in Baden-Württemberg und Vorgehen der Landes-
regierung

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Gesamtstrategie sie beim Ausbau der Studienplätze in der Medizin ver-
folgt, wie sie im Zuge dessen den bereits bestehenden Ärztemangel vor allem in 
ländlichen Regionen und die Pläne für ein Medizinstudium 2020 in ihre Über-
legungen mit einbezieht und welche weiteren konkreten Überlegungen der Ge-
samtstrategie zugrunde liegen;

2.  wie sie das Konzept eines Längsschnittcurriculums „Ländliche Hausarztmedi-
zin“ der Universitätsklinika Tübingen, Ulm, Freiburg, Heidelberg und Mann-
heim bewertet und welche Gründe aus ihrer Sicht für oder gegen dieses Konzept 
sprechen;

3.  mit welchen Kosten bei der Umsetzung des unter Ziffer 2 genannten Konzeptes 
gerechnet werden müsste und wie sie bewertet, dass dieses Konzept nach Aus-
sage der Universitätsklinika bereits mit Start des neuen Semesters 2019/2020 
umsetzbar wäre;

4.  wie insbesondere Ministerpräsident Kretschmann und Wissenschaftsministerin 
Bauer den Vorschlag des Aufbaus von Medizinstudienplätzen an den städtischen 
Kliniken von Stuttgart und Karlsruhe ohne Gründung einer Fakultät bewerten, 
welches gemeinsame Konzept der beiden Kliniken ihrer Ansicht nach hinter die-
sem Vorschlag liegt, inwiefern aus ihrer Sicht in diesem Konzept die Pläne für 
ein Medizinstudium 2020 berücksichtigt sind und welche Gründe für oder gegen 
diesen Vorschlag sprechen;

5.  mit welchen weiteren notwendigen Schritten und welchen Folgen die Umset-
zung des unter Ziffer 4 genannten Konzepts verbunden wären und wie dieses 
Vorgehen sach- und fachgerecht zu begründen wäre; 
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 6.  mit welchen Kosten bei der Umsetzung des unter Nummer 4 genannten Kon-
zepts gerechnet werden müsste und wie schnell ein solches Konzept umgesetzt 
werden könnte;

 7.  wie ausschlaggebend im Rahmen ihrer Überlegungen zur Verteilung der 150 
neuen Medizinstudienplätze die Möglichkeit (im unter Ziffer 2 genannten 
Konzept) bzw. die fehlende Möglichkeit (im unter Ziffer 4 genannten Konzept) 
der Durchführung von Grundlagenforschung im Medizinstudium ist;

 8.  wie sie das Argument bewertet, dass die Einrichtung von neuen Medizinstu-
dienplätzen im Rahmen eines auf Freiwilligkeit und Ausbildung setzenden 
Längsschnittcurriculums „Ländliche Hausarztmedizin“ an den bestehenden 
Universitätsklinika gegenüber der Einführung einer verpflichtenden Landarzt-
quote zu bevorzugen sei;

 9.  welche Expertinnen und Experten an den Gesprächen zur Umsetzung von Kon-
zepten und Ideen für die Einrichtung der 150 neuen Medizinstudienplätze be-
teiligt sind unter Darlegung, wie deren Auswahl erfolgt ist;

10.  wann mit einer endgültigen Entscheidung über das Vorgehen bei der Einrich-
tung der 150 neuen Medizinstudienplätze zu rechnen ist.

25. 04. 2019

Hinderer, Kenner, Rolland, Rivoir, Selcuk, Wölfle SPD

B e g r ü n d u n g

Zusätzlich zu den derzeitig bestehenden ca. 1.500 Studienplätzen für Medizin an 
den Unikliniken Tübingen, Ulm, Freiburg, Heidelberg und Mannheim möchte die 
grün-schwarze Landesregierung 150 weitere schaffen. Der Landtag hat entspre-
chende Mittel im Nachtragshaushalt freigegeben. Im Rahmen einer Gesamtstrate-
gie soll nun entschieden werden, wo die Studienkapazitäten ausgebaut werden sol-
len. Bei einer nichtöffentlichen Fachtagung am 12. April 2019 wurden hierfür zwei 
Konzepte vorgestellt, welche unterschiedliche Möglichkeiten der Verteilung dieser 
150 neuen Studienplätze beinhalten. Ein gemeinsames Konzept der Universitäts-
klinika Tübingen, Ulm, Freiburg, Heidelberg und Mannheim sieht dabei ein neues 
Längsschnittcurriculum „Ländliche Hausarztmedizin“ vor, bei dem Studierende 
über die gesamte Studienzeit hinweg gezielt für eine spätere Tätigkeit in unterver-
sorgten Regionen Baden-Württembergs geworben werden sollen. Die genannten 
Universitätsklinika schlagen im Rahmen dieses Konzeptes vor, die 150 neuen Stu-
dienplätze gleichmäßig auf die verschiedenen Standorte zu verteilen. Das zweite 
Konzept schlägt den Aufbau von Medizinstudienplätzen an den städtischen Klini-
ken von Stuttgart und Karlsruhe vor und wird, laut Presse, von Ministerpräsident 
Kretschmann bevorzugt.

Der Berichtsantrag soll einerseits die zugrundeliegende Gesamtstrategie der Lan-
desregierung genauer beleuchten und andererseits erfragen, welche Gründe es für 
die verschiedenen Überlegungen und Konzepte gibt, ob deren Umsetzung sach- 
und fachgerecht zu begründen wäre und wann mit einer endgültigen Entscheidung 
der Landesregierung darüber, wo die 150 neuen Medizinstudienplätze eingerichtet 
werden sollen, zu rechnen ist.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 20. Mai 2019 Nr. 42-7821-0/53/1 nimmt das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst in Abstimmung mit dem Ministerium für Fi-
nanzen und dem Ministerium für Soziales und Integration zu dem Antrag wie folgt 
Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten:

1.  Welche Gesamtstrategie sie beim Ausbau der Studienplätze in der Medizin ver-
folgt, wie sie im Zuge dessen den bereits bestehenden Ärztemangel vor allem in 
ländlichen Regionen und die Pläne für ein Medizinstudium 2020 in ihre Über-
legungen mit einbezieht und welche weiteren konkreten Überlegungen der Ge-
samtstrategie zugrunde liegen?

Das Land Baden-Württemberg hat mit Beschluss des Nachtrags zum Staatshaus-
halt 2018/2019 eine Grundsatzentscheidung für den Ausbau der Studienplätze 
Humanmedizin um zehn Prozent getroffen. Die qualitative Weiterentwicklung des 
Medizinstudiums wird aus Sicht der Landesregierung insbesondere durch zwei 
Zielsetzungen geprägt: Die Gewinnung junger Medizinier für eine ärztliche Tätig-
keit in ländlichen Regionen sowie die Umsetzung der Zielsetzungen des von Bund 
und Ländern beschlossenen Masterplans 2020 für das Medizinstudium (u. a. Stär-
kung der Praxisnähe, Kompetenzorientierung, Stärkung der Allgemeinmedizin).

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst entwickelt derzeit eine 
Gesamtkonzeption für den Studienplatzausbau, die die quantitativen und quali-
tativen Zielsetzungen verbindet. Sie soll nach umfassender Abstimmung mit den 
betroffenen Ressorts noch vor der Sommerpause dem Kabinett zur Verabschiedung 
vorgelegt werden. 

Zur sachgerechten Vorbereitung dieser Gesamtkonzeption hat das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst am 12. April 2019 eine Fachtagung mit re-
nommierten Expertinnen und Experten aus dem Bereich Hochschulmedizin zur 
„Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Baden-Württemberg – Gemeinsam 
für eine flächendeckende und innovative Gesundheitsversorgung“ veranstaltet. Die 
Fachtagung diente zum einen dazu, die Angebote, Konzepte und Potenziale der 
relevanten Institutionen vergleichend zu bewerten. Zum anderen wurden im Rah-
men der Fachtagung auch zusätzliche Maßnahmen und Modelle, die eine regionale 
medizinische Versorgung langfristig sichern, in einer offenen Diskussionsrunde 
erörtert und Möglichkeiten eines intensivierten Engagements einzelner Lehrkran-
kenhäuser beleuchtet. 

2.  Wie sie das Konzept eines Längsschnittcurriculums „Ländliche Hausarztmedi-
zin“ der Universitätsklinika Tübingen, Ulm, Freiburg, Heidelberg und Mann-
heim bewertet und welche Gründe aus ihrer Sicht für oder gegen dieses Konzept 
sprechen?

3.  Mit welchen Kosten bei der Umsetzung des unter Ziffer 2 genannten Konzeptes 
gerechnet werden müsste und wie sie bewertet, dass dieses Konzept nach Aus-
sage der Universitätsklinika bereits mit Start des neuen Semesters 2019/2020 
umsetzbar wäre?

4.  Wie insbesondere Ministerpräsident Kretschmann und Wissenschaftsministerin 
Bauer den Vorschlag des Aufbaus von Medizinstudienplätzen an den städtischen 
Kliniken von Stuttgart und Karlsruhe ohne Gründung einer Fakultät bewerten, 
welches gemeinsame Konzept der beiden Kliniken ihrer Ansicht nach hinter die-
sem Vorschlag liegt, inwiefern aus ihrer Sicht in diesem Konzept die Pläne für 
ein Medizinstudium 2020 berücksichtigt sind und welche Gründe für oder gegen 
diesen Vorschlag sprechen?

5.  Mit welchen weiteren notwendigen Schritten und welchen Folgen die Umsetzung 
des unter Ziffer 4 genannten Konzepts verbunden wären und wie dieses Vorge-
hen sach- und fachgerecht zu begründen wäre? 
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6.  Mit welchen Kosten bei der Umsetzung des unter Nummer 4 genannten Konzepts 
gerechnet werden müsste und wie schnell ein solches Konzept umgesetzt werden 
könnte?

7.  Wie ausschlaggebend im Rahmen ihrer Überlegungen zur Verteilung der 150 
neuen Medizinstudienplätze die Möglichkeit (im unter Ziffer 2 genannten Kon-
zept) bzw. die fehlende Möglichkeit (im unter Ziffer 4 genannten Konzept) der 
Durchführung von Grundlagenforschung im Medizinstudium ist?

8.  Wie sie das Argument bewertet, dass die Einrichtung von neuen Medizinstudi-
enplätzen im Rahmen eines auf Freiwilligkeit und Ausbildung setzenden Längs-
schnittcurriculums „Ländliche Hausarztmedizin“ an den bestehenden Univer-
sitätsklinika gegenüber der Einführung einer verpflichtenden Landarztquote zu 
bevorzugen sei?

Die Fragen 2 bis 8 werden gemeinsam beantwortet.

Anlässlich der Grundsatzentscheidung zum Studienplatzausbau haben die fünf 
Medizinischen Fakultäten aufeinander abgestimmte Konzepte vorgelegt. Zwei 
Klinika, Stuttgart und Karlsruhe, haben (eng abgestimmte) Konzepte für die Über-
nahme des klinischen Ausbildungsabschnitts für die zusätzlichen Studienplätze 
vorgelegt. Alle Konzepte befinden sich derzeit in der Prüfung. Eine abschließende 
Bewertung ist noch nicht erfolgt, inhaltliche Aussagen können daher zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. 

Im Rahmen der anstehenden Beratungen innerhalb der Landesregierung wird auch 
das Votum der hinzugezogenen Expertenkommission eingehende Berücksichti-
gung finden. 

Die auszuarbeitende Gesamtkonzeption zielt darauf ab, unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Strukturen, aber auch möglicher neuer Konzepte und Initiativen, 
die Mittel des Landes optimal für die Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen 
medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Baden-Württemberg einzusetzen. 
Das Gesamtkonzept wird im Wege einer Kabinettsvorlage dem Ministerrat zur Be-
schlussfassung vorgelegt werden. 

9.  Welche Expertinnen und Experten an den Gesprächen zur Umsetzung von Kon-
zepten und Ideen für die Einrichtung der 150 neuen Medizinstudienplätze betei-
ligt sind unter Darlegung, wie deren Auswahl erfolgt ist?

Für die Bewertung der bei der Fachtagung vorgestellten Konzepte wurden renom-
mierte Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Hochschulmedizin hinzuge-
zogen. Die Erwartung an die Expertengruppe war, an der Anhörung teilzunehmen 
und auf Basis dieser Anhörung sowie der zuvor zur Verfügung gestellten Konzep-
te eine kurzgefasste fachliche Bewertung abzugeben. Dieses Votum wird bei den 
anstehenden Beratungen innerhalb der Landesregierung eingehende Berücksichti-
gung finden. 

Kriterien für die Auswahl der Mitglieder der Expertengruppe waren:
• Neutralität in Bezug auf die Antragstellenden/Ausschluss von Befangenheiten
• Fachliche Reputation
•  Abzudeckende Kompetenzbereiche: Wissenschaftliche Medizin, Allgemeinme-

dizin künftige Versorgungsmodelle, Qualität der Lehre/Curriculare Entwicklung 
der Medizinerausbildung, Verhältnis Hochschulmedizin – Universität, wirt-
schaftliche Aspekte

•  Kenntnisse neuerer Organisationskonzepte für die Hochschulmedizin (Satelli-
tenstandorte, Neugründungen, etc.)

Mit der Auswahl der Mitglieder der Expertenkommission ist es gelungen, eine gute 
Verbindung unterschiedlicher Expertise zu erreichen. Die Auswahl erfolgte in Ab-
stimmung mit dem Sozialministerium. 
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10.  Wann mit einer endgültigen Entscheidung über das Vorgehen bei der Einrich-
tung der 150 neuen Medizinstudienplätze zu rechnen ist?

Die Entscheidung des Landes soll nach heutigem Stand der Planungen bis zur 
Sommerpause fallen.

Bauer
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst


